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RS OGH 1959/9/10 6Ob222/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1959

Norm

ABGB §1425 IV

Rechtssatz

Eine (Teilzahlung) Zahlung, die nach §§ 1415 5 ABGB mit schuldbefreiender Wirkung an den Gläubiger geleistet werden

kann, kann mit derselben Wirkung bei sonst gegebenen Voraussetzungen auch zu Gericht erlegt werden.
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